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öffentliche Sitzung 
 
 
Betrifft: 
 
Schulraumsituation der Antonius- und der Gemeinschaftsgrundschule am Rosen-
hügel; 
Vorstellung einer erweiterten Entwurfsplanung 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Im Zusammenhang mit der durchgeführten Generalsanierung des Schulgebäudes hat ein 
beauftragtes Gutachterbüro im Juni 2003 festgestellt, dass die vorhandene Statik in den 
Dachgeschossräumen unzureichend ist. Die von der Antoniusschule und der Schule am 
Rosenhügel genutzten vier Räume wurden daraufhin sofort stillgelegt.  
 
Der notwendige unterrichtsbedeutsame Schulraum ist in den Grundsätzen für die Aufstel-
lung von Raumprogrammen für allgemeinbildende Schulen und Sonderschulen des Lan-
des konkretisiert. Der Schulbetrieb mit einer Schülerzahl von insgesamt 550 Kindern er-
fordert eine ausreichende Anzahl von Klassen- und Mehrzweckräumen, die mit Wegfall 
der Dachgeschossräume nicht erfüllt ist. 
 
Vom Nutzungsverbot insbesondere betroffen ist der Differenzierungsunterricht, der mut-
tersprachliche Unterricht, der Umgang mit neuen Medien, Sprachförderung etc.. 
 
Die Räume waren in den Stundentafeln der Antoniusschule und der Schule am Rosenhü-
gel (je zwei) vollständig integriert und wurden in einem wöchentlichen Umfang von je 24 
bis 30 Unterrichtsstunden genutzt. Täglich wurden Schülergruppen von je bis zu 30 Kin-
dern unterrichtet und gefördert.  
 
Ausweichraum ist in der Schule nicht vorhanden.  
 
Eine Entspannung der Schulraumsituation durch die Schülerzahlentwicklung ist nicht zu 
erwarten. Die Prognosen lassen bis einschließlich Schuljahr 2009/10 eine stabile Entwick-
lung der Schülerzahl erkennen. Auch ist durch das Ganztagsangebot eine weitere nach-
fragebedingte Stabilisierung nicht auszuschließen.  
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Nach Einschätzung des Gutachters ist eine nachträgliche statische Aufrüstung des De-
ckenbereichs oberhalb des Obergeschosses (Sanierung) möglich. Die Kosten dieser Sa-
nierung betragen insgesamt ca. 478.000 €.  
 
Für diesen Aufwand sind alternativ die Räume neu zu erstellen. Bei einer Aufstockung der 
am 07.07.2003 im Schulausschuss verabschiedeten Erweiterungsbaumaßnahme um die 
fehlenden vier weiteren Räume werden ca. 450.000 € erforderlich. Ein Neubau ist also 
wirtschaftlicher als die nachträgliche statische Aufrüstung des Dachgeschosses.  
 
Die überarbeitete Entwurfsplanung wird in der Sitzung vorgestellt.  
 
Die investive Maßnahme ist im Haushaltsentwurf 2004 berücksichtigt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
�   Keine 
 
⌧   Folgende (siehe Vorlagentext) 
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
 
darin enthalten: 

    
darin enthalten: 

  

Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter 
 

   Unterhaltungs- und 
Betriebskosten 

  

    Finanzierungskosten   
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Beschlussentwurf: 
 
Der Schulausschuss stimmt der vorgestellten Entwurfsplanung zum Ersatzbau von weite-
ren vier Unterrichtsräumen als Ersatz der Dachgeschossräume an der Schule am Rosen-
hügel und Antoniusschule zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 
 
-Dr. Andriske- 
Erster Beigeordneter 

 
 
 
In der Sitzung des 
⌧ Schulausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


